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Die Verbauung der Wildbache und die Auf»

forstungen im Hochgebirge

Es ist unsern Lesern bekannt, daß eine der Hauptaufgaben, welche

sich der schweiz. Fostverein stellte, darin besteht, die Forstwirthschaft im
Hochgebirge zu verbessern und den Zerstörungen, welche die Wildbäche

veranlassen, entgegenzuarbeiten. Die Lösung dieser Aufgabe ist aber mit
so vielen Schwierigkeiten verbunden, daß sich der Verein, wollte er seine

Bestrebungen mit Erfolg gekrönt sehen, nach kräftiger Hülfe umsehen

mußte. Ohne daraus zu verzichten, das Volk über seine wahren forst-
lichen Interessen durch Wort und Schrift zu belehren und bei den Kan-
tonsregierungen auf die Erlassung und Vollziehung von Forstgesetzen zu

dringen, suchte der Verein vorzugsweise die Bundesbehörden für diese

wichtige Aufgabe zu interessiren. Den ersten entscheidenden Schritt hiefür
that er im Jahr 1854, indem er in seiner Versammlung in Chur den

Beschluß faßte:
„Der Vorstand des Vereins sei eingeladen, ein Komite von sieben

„Vereinsmitgliedern zu ernennen, das bis zur nächstjährigen Vereins-
„Versammlung ein Memorandum an die hohen Bundesbehörden auszu-
„arbeiten und dem Vereine vorzulegen habe, in welchem der Zustand der

„schweiz. Gebirgsforstwirthschaft und die Folgen der immer mehr umsich-

„greifenden Entwaldung geschildert und die genannten Behörden ersucht

„werden, auf Mittel und Wege zu denken, durch welche diese Uebelstände

„gehoben, oder wenigstens gemildert werden könnten."

Die Kommission wurde ernannt, löste aber im ersten Jahr ihres
Bestandes die Aufgabe nicht, weil die Mitglieder über die Zweckmäßigkeit
des in Chur gefaßten Beschlusses getheilter Anficht waren. Im Jahr
1855 wurde sodann auf der Versammlung in Luzern ein einzelnes Mit-
glied der Kommission mit der Ausarbeitung des Memorandums und der

Vorlage desselben an die Kommission und die nächste Vercinsversamm-
lung beauftragt. Die Vorlage, welche der Vereinsversammlung in
Frauenfeld im Jahr 1866 gemacht und von derselben unverändert an-

genommen wurde, schloß mit der Bitte:
„Der hohe Bundesrath möchte von denjenigen Gebirgskantonen, in

„welchen das Forstwesen organisirt ist, Berichte über den Zustand ihrer
„Gebirgswaldungen und über die Art und Weise, wie für deren Er-
„Haltung und Fortpflanzung gesorgt werde, einfordern und in denjenigen
„Kantonen, welche bestimmte Forstordnungen und ein gebildetes Forscher-
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„Mal nicht besitzen, durch Sachverständige dießfällige Untersuchungen an-

„stellen und sich über deren Ergebniß Bericht erstatten lassen, um dadurch

„ein möglichst getreues Bild vom Zustande unserer Gebirgsforsteü zu
„erhalten, den Umsang der bereits eingetretenen Verwüstungen kennen

„zu lernen und das Material zur Beurtheilung der Frage, was der

„Bund in dieser Hinsicht thun könne, zu erlangen."
Unterin 8. Mai 1858 faßte sodann der Bundesrath den Beschluß:

„Es soll eine Untersuchung des Zustandes der Hochgebirgswaldungen,
„soweit dieselben mit den Hauptflußsystemen der Schweiz zusammen-

„hängen, vorgenommen und dabei sowohl die forstwirthschaftliche als die

„geologische und wasserbauliche Seite ill's Auge gefaßt werden."
Die vom Bundesrathe bezeichneten Experten führten unter Zuziehung

von Abgeordneten der betreffenden Kantone die ihnen übertragene Unter-
suchung in den Jahren 1858, 1859 und 1860 durch und erstatteten im
Jahr 1861 über die forstlichen und im Jahr 1864 über die wasser-

baulichen Verhältnisse Bericht. Diese Berichte wiesen in überzeugender

Weise nach, daß der Zustand der Gebirgswaldungen und der Wildbüche
wirklich zu ernstlichen Besorgnissen Veranlassung gebe und die Verbesse-

rung der Gebirgsforstwirthschaft und Verbauung der Wildbäche dringend
nothwendig sei.

Abgesehen von der Korrektion des Rheins, der Rhone und der

Juragewässer, die zunächst in Angriff genommen wurde, bewilligte die

Bundesversammlung iin Jahr 1865 dem Forstverein einen erstm Kredit

von 10,00(1 Fr. zur Ausführung von Schutzbauten und Aufforstungen
in der Meinung, daß er die Ausführbarkeit und den Erfolg seiner Vor-
schlüge praktisch nachzuweiseil habe. Zum gleichen Zwecke erhielt der

Verein auch in den folgendeil Jahreil Beiträge und führte niit denselben

und den Mitteln der Kantone, Gemeinden und Grundbesitzer, die zur
Ausführung von Versuchen geneigt waren, in den Kantonen Graubünden,

St. Gallen, Bern und Wallis Schutzbauten und Aufforstungen aus.

Der Erfolg war ein ganz günstiger, die Bauten haben den großartigen
Wasserverheerungcn des Jahres 1868 widerstanden und von mehreren,

sehr gefährdeten Orteil große Gefahr abgewendet.

Die Wasserverheerungen des Jahres 1868 überstiegen in ihren ver-

derblichen Folgen alle Voraussetzungen, rechtfertigten das Drängen des

Forstvereins in vollem Maß und überzeugten auch die Ungläubigsten

davon, daß die mit einem Aufwand von vielen Millionen durchzuführende

Korrektion der Flüsse nur dann einen bleibenden Nutzen gewähre, wenn

man gleichzeitig dafür sorge, daß die in der Baumregion liegenden, steilen,
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kahlen Bergabhänge wieder bewaldet, die vorhandenen Wälder gut ge-

pflegt und die Wildbäche so verbaut werden, daß sie den größern Flüssen
kein Geschiebe mehr zuführen.- Durchdrungen von der Nothwendigkeit
der Ausführung von Schutzbauten und Aufforstungen wurde von den so

reichlich geflossenen Hülfsgeldern des Jahres 1868 eine Million Franken
ausgeschieden, um mit dieser Summe und den Zuschüssen der Kantone,
Gemeinden und Privaten in den geschädigten Kantonen die nöthigsten

Schutzbauten ausführen zu können. Nach dem auf ein technisches Gut-
achten gestützten Beschlusse des Bundesrathes, haben von dieser Summe,
insofern sie bis Ende 1877 die zum Bezüge ihrer Raten berechtigenden

Arbeiten ausführen, zu beanspruchen: der Kanton Dessin 413,443,
Wallis 224,000, Graubünden 306,454, Uri 75,000 und St. Gallen
67,200 Fr. Der Kostenvoranschlag der Experten betrug für die Aus-
führung der dringendsten Bauten in diesen Kantonen 4,866,000 Fr.

Auch der Forstverein nahm von den 1868er Wasserverheerungen

Veranlassung, die Aufforstungen im Hochgebirge und die Verbau ung der

Wildbäche bei den Bundesbehörden auf's Neue anzuregen, indem die

Versammlung in Chur im Jahr 1869 den Beschluß faßte: „Es sei cm

„den h. Bundesrath zu Handen der schweizerischen. Bundesversammlung
„eine Eingabe zu richten, dahin gehend, es möchte der Bund dem Forst-
„wesen, insbesondere der Erhaltung der Waldungen in den Gebirgs-
„gegenden, der Vermehrung des Waldareals in den Quellengebieten, so-

„wie der Korrektion und Verbauung der Wildwasser eine erhöhte Auf-
„merksamkeit und eine kräftige materielle Unterstützung angedeihen lassen."

Die zur Ausarbeitung dieser Eingabe niedergesetzte Kommission legte
der Vereinsversammlung, die im Februar 1871 in Ölten abgehalten
wurde, einen Entwurf vor, welcher die Wünsche des Vereins in Form
eines Gesetzesentwurfes enthielt (siehe Mai-Nr. dieser Zeitschrist, Seite
78—80). Diese Wünsche gehen kurz dahin: Es möchte die Korrektion
und Verbauung der Wildwasser, sowie die Aufforstung ihrer Quellen-
gebiete als Werke des öffentlichen Wohls erklärt und zur Unterstützung
derselben vom Bundesrath für die nächsten 10 Jahre ein Gesammtkredit

von einer Million Franken eröffnet werden. Die Kantone, welche Unter-
stützungen nachsuchen, haben die Projekte mit Kostenberechnung vorzulegen
und sich darüber auszuweisen, daß ihre kantonale Forst- und Wasserbau-

Polizeigesetzgebung die nöthigen schützenden Bestimmungen enthalte und
daß sie in Verbindung mit den betheiligten Gemeinden und Privaten
wenigstens zwei Dritttheile der Kosten übernehmen. Der Bundesrath
prüft die Gesetze und Projekte, dringt auf deren Ergänzung, überwacht



126

die sachgemäße Ausführung der Arbeiten und ordnet Untersuchungen dar-
über an, ob die unentbehrlichsten Bauten und dringendsten Aufforstungen
projektirt, sachgemäß ausgeführt lind gut unterhalten werden.

In der nämlichen Versammlung beschloß der Verein, die Kommission

für Revision der Bundesverfassung zu ersuchen, in letztere folgende Be-
stimmung aufzunehmen:

„Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau-

„und Forstpolizei im Hochgebirge. Er wird die Korrektion und Ver-
„bauung der Wildwasser und die Aufforstung ihrer Quellgebiete unter-
„stützen und die zur Erhaltung dieser Werke und der schon vorhandenen

„Waldungen nöthigen schützenden Bestimmungen aufstellen."
Die Kommission hat diesen Wunsch in seinem ganzen Umfange er-

füllt und es ist zu hoffen, daß auch die Bundesversammlung den vor-
geschlagenen Verfassungsartikel annehmen und das Volk denselben be-

stätigen werde.

Wie die Kommission dein letzteren Wunsche, so hat der Bundesrath
auch dem ersteren entsprochen und der Bundesversammlung einen Be-

schlussesentwurf vorgelegt, den der Ständerath und der Nationalrath in
der letzten Woche durchberathen und in seinen hauptsächlichsten Theilen
ohne Gegenanträge angenommen haben.

Nach den öffentlichen Blättern enthält der Beschluß folgende Be-

stimmungen:
Art. 1. Die Korrektionen und Verbauungen der Wildwasser, sowie

die Aufforstung ihrer Quellengebiete werden als Werke von allgemein
schweiz. Interesse erklärt und es wird für die Förderung dieser Arbeiten
ein jährlicher Kredit von 100,000 Fr. ausgesetzt.

Art. 2. Mit Zugrundlegung der Million Franken Liebesgaben wird
ein allgemeiner Schutzbautenfond gegründet, in welchen mit den Zinsen
des restirenden Kapitals dieser Million auch die nicht verwendeten Sum-
men des jährlichen Kredits fallen. Die Kantone Tessin, Wallis, Grau-
bünden, Uri und St. Gallen haben auf folgende Summen Anspruch:

wenn und soweit diejenigen Arbeiten, welche auf Grundlage des Ex-
pertenberichtes zum Bezug dieser Summen berechtigen, bis Ende 1877

ausgeführt werden. '

Tessin

Wallis
Graubünden
Uri
St. Gallen

413,443 Fr.
224,000 „
306,454

75,000 „
67,200 „
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Art. 3. Die Kantone, weiche die Subvention beanspruchen, haben

je bis Ende Mai die nöthigen Vorlagen zu machen und sich auszuweisen

1. daß die kantonale Verwaltung, sowie die Verwaltungen der betref-

senden Gemeinden und Genossenschaften und die betheiligten Pri-
vaten in jedem einzelnen Falle die bestimmte Verpflichtung über-

nehmen, die Schutzbauten gut zu unterhalten und die Aufforstungen
nachhaltig zu schützen;

2. daß von Seite des Kantons, der'betheiligten Gemeinden, Genossen-

schaften und Privaten die Deckung der die Subvention übersteigen-
den Kosten gesichert wird.
Art. 4. Der Bundesrath prüft die Vorlagen und sorgt dafür, daß

mit den Schutzbauten auch die nöthigen Aufforstungen verbunden werden.

Für Werke von wesentlich nur lokalem Nutzen soll der Beitrag des

Bundes in der Regel '/ziel der Baukosten nicht übersteigen. Dagegen
kann der Bundesrath einen höhern Beitrag aussetzen bei Werken, welche

für ganze Flußgebiete oder größere Landestheile von Bedeutung.sind.
Der Bundessubvention ist aus der Hülfsmillion den darauf Berechtigten
noch ein Zuschuß von 20 °/„ des Kostenvorauschlages beizufügen.

Art. 5. Der Bundesrath überwacht die Ausführung der Bauten
und Aufforstungen.

Art. 6. Der Unterhalt der erstellten Werke liegt den betheiligten
Kantonen, Gemeinden, Korporationen und Privaten ob, unter Aufsicht
des Bundes.

Art. 7. Der Bund behält sich vor, von den Subvention bean-

spruchenden Kantonen den weiteren Ausweis zu verlangen, daß sie eine

zweckentsprechende Forst- und Wasserbaupolizeigesetzgebung haben und ge-

hörig vollziehen.
Art. 8. Vollziehungsbestimmung.
Die ganze schweizerische Bevölkerung darf sich über dieses Gesetz

freuen und den Worten des Herrn Nationalrath Arnold: Dasselbe
setzt dem Liebeswerk von 1868 dieKrone auf und
sichert den Räthen den Dank des Vaterlandes, bei-

pflichten. Insbesondere hat der Forstverein Veranlassung sich darüber

zu freuen, daß er nunmehr für die Lösung seiner Hauptaufgabe einen

so mächtigen Bundesgenossen erhalten hat. Ruhig darf er nun die Aus-

führung des Gesetzes und die Leitung der Schutzbauten und Aufforstun-

gen den Bundesbehörden und ihren Organen überlassen und seine Thä-
thigkeit in dieser Richtung darauf beschränken, unter dem Volke richtige

Begriffe über den Zweck der vorzunehmenden Arbeiten zu verbreiten und
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dadurch den Sinn für deren Anhandnahme zu wecken, dasselbe über deren

richtige Ausführung zu belehren, und ihm die gute Unterhaltung der

ersteren und die sorgfältige Pflege der letzteren ans Herz zu legen.

Möge sich durch die Bestimmung des Art. 7, d. h. durch die For-
derung des Nachweises, daß zweckentsprechende Forst- und Wasserbau-
polizeigesetze vorhanden seien und gehörig vollzogen werden, kein einziger

Gebirgskanton von der Bewerbung um Bundesbeiträge abhalten lassen,

möge im Gegentheil jeder eine Ehrensache daraus machen, sich an diesem

großen nationalen Werk zu betheiligen, also möglichst bald dafür sorgen,

daß er dieser Bedingung zu genügen vermöge!
L a n d o l t.

Notizen über die Waldungen des Kantons
Freibnrg.

(Uebersetzung.)

Aus einer Gesammt-Oberfläche von 71,1 Quadratstunden fallen im
Kanton Freiburg 70809 Jucharten auf die Waldungen, welche Vorzugs-
weise aus Hochwaldungen bestehen. Im Jahre 1858 betrug der Wald-
boden 68060 Jucharten, es ergibt sich demnach eine Vermehrung von
2759 Jucharten. Diese Vermehrung des Waldbodens ist jedoch mehr

nur eine scheinbare als eine wirkliche, indem mit Ausnahme einiger Auf-
forstungen, welche der Staat und die Stadt Freiburg machten, dieselbe

von der Berechnung des provisorischen Kadasters herrührt, welcher die

Flächen geringer angab, als der seither aufgestellte definitive Kadaster.

Hier folgen deßhalb die Wald-Eigenthums-Flächen-Verhältnisse von
1858 und 1870.

Staats- Gemeinds- Korporations- Privat-
wälder. wälder. wälder. wälder.

1870 4951 33614 1424 30824
1858 4680 32536 1424 29420

Differenz -s- 271 > 1078 -st- 1404

Die 1404 Jucharten Vermehrung der Privatwälder rührt jedoch

einzig und allein vom Verkauf der Stadtwaldungen von Freiburg an
die dortige Gesellschaft der Wasser-Versorgung und Wälder (société àes

eaux ot korôts) her.
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